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Vorwort zur 7. Auflage
Wie die 2016 erschienene 6. Auflage steht auch die 7. Auflage des vorliegenden Großkommentars
zum SGB III mit Stand Juni 2020 nicht im Zeichen einer großen Reform dieses Gesetzes. Die Zeit seit
Erscheinen der 6. Auflage war geprägt von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und
sinkenden Arbeitslosenzahlen. Der Fokus der Politik war auf andere Themenbereiche gerichtet. So-
weit der Arbeitsmarkt in den Blick genommen wurde, ging es um die mit dem zunehmenden Fach-
kräftemangel verbundenen Probleme. Relevante Änderungen für das SGB III brachten in diesem Zu-
sammen insbesondere das „Qualifizierungschancengesetz“ vom Dezember 2018 und auch das „Ge-
setz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der
Ausbildungsförderung“ vom Mai 2020. Außerdem waren zahlreiche Einzeländerungen des SGB III
der letzten vier Jahre aufzunehmen und die zwischenzeitlich erfolgte Rechtsprechung auszuwerten, um
den Kommentar wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.
Im Frühjahr 2020 haben wir alle eine einschneidende Erfahrung gemacht und bis dahin kaum für
mögliche gehaltene Eingriffe in die Freiheitsrechte des Grundgesetzes und damit auch in die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft erlebt: Die sog. Corona-Krise hat unsere Gesell-
schaft empfindlich getroffen und viele Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt. Sie hat uns aber auch
die Bedeutung des solidarischen gesellschaftlichen Zusammenhalts eindringlich vor Augen geführt und
deutlich gemacht, wie sehr unsere von Toleranz und Meinungspluralität geprägte Gesellschaft auf ge-
genseitige Rücksichtnahme und einen Grundkonsens über unsere Werte angewiesen ist. Einmal mehr
hat sich gezeigt, dass die deutsche Sozialversicherung hierfür gut aufgestellt ist. In bisher ungeahntem
Ausmaß hat etwa das Kurzarbeitergeld Folgen des „shut down“ für unzählige Beschäftigungsverhält-
nisse zumindest abgemildert und dazu beigetragen, soweit eben möglich Arbeitskraft und Sachver-
stand in den Unternehmen zu halten. Trotzdem stehen die Arbeitslosenversicherung und das Arbeits-
förderungsrecht nun vor neuen, großen Herausforderungen.
Die Neuauflage berücksichtigt die dazu erfolgten Änderungen des SGB III auf dem Stand Juni 2020
und geht – zumindest kurz – auf die Änderungen durch das „Gesetz zur befristeten krisenbedingten
Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ vom 13.3.2020 (BGBl. I S. 493), das „Gesetz
für den erleichterten Zugang zur sozialen Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer
Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)“ vom 27.3.2020 (BGBl. I
S. 575), das „Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiter-
entwicklung der Ausbildungsförderung („Arbeit-von-Morgen-Gesetz“)“ vom 20.5.2020 (BGBl. I
S. 1044), das „Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-
Paket II)“ vom 20.5.2020 (BGBl. I S. 1055) sowie das 7. SGB IV-Änderungsgesetz vom 12.6.2020
(BGBl. I S. 1248) ein; der durch Gesetz vom 14.7.2020 (BGBl. I S. 1683) mWv 17.7.2020 neu einge-
fügte § 417 SGB III konnte nur noch textlich aufgenommen, aber nicht mehr kommentiert werden.
Der Dank der Herausgeber gilt den Autoren für die disziplinierte Arbeit und dem Verlag in Person der
Herren Simonis und Dr. Grote, die die Gestaltung des Werks runderneuert und die organisatorischen
Schritte zeitnah und zielsicher umgesetzt haben. Der Großkommentar hätte seine Anerkennung in der
Praxis und Fachwelt nicht erreichen können ohne das Wirken von Bernd Mutschler und Pablo Cose-
riu, die mit dieser Auflage wegen anderer beruflicher Schwerpunkte aus dem Herausgeberkreis aus-
scheiden. Auch Ihnen gilt unser Dank.
Sollten Sie, liebe Leser, Fehler entdecken oder Anregungen zu Verbesserungen haben, sind wir für Ihre
Hinweise sehr dankbar.
 

Kassel/Halle im Juli 2020 Die Herausgeber
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lagen und deren Weiterleitung an die zuständige Stelle sowie die Abstimmung mit weiteren an konkre-
ten Anerkennungsverfahren Beteiligten.
Das Modellvorhaben ist zunächst bis zum 31.12.2023 befristet. Für den Fall, dass sich die Servicestel-
le als wirksam erweist und einen Mehrwert für die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
bildet, soll geprüft werden, ob deren Aufgaben dauerhaft in das SGB III überführt werden.3

Nach § 421 b Satz 3 SGB III findet § 363 Abs. 1 Satz 2 SGB III keine Anwendung. Der Bundesagentur
für Arbeit werden daher die Verwaltungskosten für das befristete Modellvorhaben erstattet.

Vorübergehende Sonderregelungen im Zusammenhang mit Kurzarbeit
(1) 1In der Zeit vom 1. April 2020 bis 31. Dezember 2020 wird, abweichend von § 106 Absatz 3, Ent-
gelt aus einer anderen, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung dem
Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet, soweit das Entgelt aus der neu aufgenommenen Beschäftigung zu-
sammen mit dem Kurzarbeitergeld und dem verbliebenen Ist-Entgelt aus der ursprünglichen Beschäfti-
gung die Höhe des Soll-Entgelts aus der Beschäftigung, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wird, nicht
übersteigt. 2Handelt es sich bei der nach Satz 1 aufgenommenen Beschäftigung um eine geringfügige
Beschäftigung nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches, wird das Entgelt aus dieser Beschäfti-
gung dem Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet. 3Die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenom-
menen Beschäftigungen nach Satz 1 sind versicherungsfrei zur Arbeitsförderung.

(2) 1Abweichend von § 105 beträgt das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2020

1. für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen für den
erhöhten Leistungssatz erfüllen würden, ab dem vierten Bezugsmonat 77 Prozent und ab dem
siebten Bezugsmonat 87 Prozent,

2. für die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem vierten Bezugsmonat 70 Prozent
und ab dem siebten Bezugsmonat 80 Prozent

der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum, wenn die Differenz zwischen Soll- und Ist-Entgelt im
jeweiligen Bezugsmonat mindestens 50 Prozent beträgt. 2Für die Berechnung der Bezugsmonate sind
Monate mit Kurzarbeit ab März 2020 zu berücksichtigen.

Entstehung der Norm
In der Zeit vom 1.1.1999 bis zum 22.7.2009 waren in § 421 c Sonderregelungen zur Finanzierung be-
fristeter Arbeitsmarktprogramme und betraf zunächst ein Sofortprogramm zum Abbau der Jugendar-
beitslosigkeit, ab 2001 auch das Sonderprogramm Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose
(näheres hierzu in der 4. Auflage des Kommentars). Mit Art. 2 des Gesetzes für den erleichterten Zu-
gang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des
Corona-Virus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) vom 27.3.20201 wurde § 421 c mit Wirkung zum
28.3.2020 neu belegt. Mit Art. 1 des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Struk-
turwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung vom 20.5.20202 wurde rückwirkend
(Abs. 1) S. 2 mit Wirkung ab dem 1.4.2020 eingefügt. Der frühere S. 2 wurde zu S. 3. Durch Art. 1 des
Gesetzes zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) vom
20.5.20203 wurde der Endzeitpunkt nach in Abs. 1 S. 1 vom 31.10.2020 mit Wirkung zum 29.5.2020
auf den 31.12.2020 verschoben. Zugleich wurde Abs. 2 angefügt.

§ 421 c

A.

3 BT-Drs. 19/10714, 25.
1 BGBl. I 575.
2 BGBl. I 1044.
3 BGBl. I 1055.
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Systematik und Zweck
Systematik

§ 421 c (seit dem 29.5.2020: Abs. 1) enthält als für die Zeit vom 1.4.2020 bis zum 31.12.2020 befris-
tete Sonderregelung eine Abweichung von § 106 Abs. 3. Die Vorschrift gehört systematisch daher zu
den Regelungen zum Kurzarbeitergeld (Kug), dass in den §§ 95 ff. geregelt ist. Satz 3 (bis zum
31.3.2020: S. 2) enthält eine hiermit verknüpfte Regelung zur Versicherungsfreiheit im Arbeitsförde-
rungsrecht und ergänzt somit §§ 27, 28. Der rückwirkend zum 1.4.2020 eingefügte neue S. 2 erweitert
die Anrechnungsfreiheit von aufgenommenen Nebenbeschäftigungen in Fällen geringfügiger Beschäfti-
gung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV. Der zum 29.5.2020 in Kraft getretene Abs. 2 sieht in Ab-
weichung von § 105 eine bis zum 31.12.2020 befristete Erhöhung des Kug vor.

Zweck
Die Regelung des Abs. 1 dient zusammen mit einer Vielzahl weiterer gesetzgeberischer Maßnahmen
der Bekämpfung der Auswirkungen der sog. Corona-Krise. Durch die Regelung soll ein Anreiz ge-
schaffen werden, auf freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkeiten (ursprünglich nur in systemrelevan-
ten Bereichen) aufzunehmen.4 Mit Abs. 2 soll der in Folge der krisenbedingten Kurzarbeit entstande-
nen Kaufkraftverlust abgemildert und der Bezug von Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) vermieden werden,5

Inhalt der Norm
Einkommensanrechnung (Satz 1)

Abs. 1 S. 1 enthält eine Abweichung von § 106 Abs. 3. § 106 Abs. 3 regelt, dass Entgelt aus einer an-
deren während des Bezugs von Kug aufgenommenen Beschäftigung, selbstständigen Tätigkeit oder
Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger dem Ist-Entgelt (§ 106 Abs. 1 Satz 3) hinzuzurechnen
ist (hierzu → § 106 Rn. 32 ff.). Dies trägt der Entgeltersatzfunktion des Kug Rechnung und führt im
Grundsatz dazu, dass sich die Aufnahme einer Ersatzbeschäftigung während der Kurzarbeit nur be-
dingt lohnt.
Abs. 1 S. 1 regelt, dass hiervon abweichend das Entgelt aus einer anderen, während des Bezugs von
Kug aufgenommenen Beschäftigung in systemrelevanten Branchen und Berufendem für die Berech-
nung des Kug zu Grunde zu legendenden Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet wird. Mit dem Gesetz zu
sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) vom 20.5.20206

wurde die Beschränkung auf systemrelevante Branchen und Berufe mit Wirkung zum 29.5.2020 auf-
gehoben, so dass diese nur für Sachverhalte aus dem Zeitraum zwischen dem 28.3.2020 und dem
28.5.2020 von Bedeutung ist. Die Regelung greift unter Berücksichtigung des insoweit klaren Norm-
textes nur dann, wenn die weitere Beschäftigung frühestens mit dem Beginn des Kug-Bezugs aufge-
nommen wird. Dies entspricht auch der Anrechnungssystematik des § 106 Abs. 3. Nach der Gesetzes-
begründung soll die Regelung aber auch greifen, wenn eine bereits bestehende Nebenbeschäftigung
befristet ausgeweitet wird.7 Die Differenzierung zwischen Branchen und Berufen trug dem Umstand
Rechnung, dass die Systemrelevanz sich nicht nur anhand des Berufsbildes, sondern in vielen Fällen
nur anhand der Branche bestimmen lässt, in welcher der Beruf ausgeübt wird. Welche Branchen und
Berufe systemrelevant sind, wurde durch das Gesetz nicht näher konkretisiert. In der Gesetzesbegrün-
dung wird die Systemrelevanz dadurch gekennzeichnet, dass die Branchen und Berufe sind für das öf-
fentliche Leben, Sicherheit und Versorgung der Menschen unabdingbar seien. Beispielhaft werden ge-
nannt: Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, Energie- und Wasserversorger, Transport- und Personen-
verkehr, Aufrechterhaltung von Kommunikationswegen, Gesundheitswesen mit Krankenhäusern und
Apotheken, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln. Einen
Maßstab für die Zuordnung von Tätigkeiten zu systemrelevante Branchen und Berufen soll die Ver-

B.
I.

II.

C.
I.

4 So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/18107, 26.
5 Vgl. BT-Drs. 19/18966, S. 29.
6 BGBl. I 1055.
7 BT-Drs. 19/18107, S. 26.
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ordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz) bieten.8 Diese Beispiele sind jedoch weder in das Norm-
programm aufgenommen worden, noch sollen sie abschließend sein. Es ist auch deshalb damit zu
rechnen, dass es zu Abgrenzungsschwierigkeiten und Streitigkeiten im Einzelfall kommt. Eine großzü-
gige Handhabung erscheint deshalb ratsam. Nicht zuletzt besteht ein gesamtgesellschaftliches Interes-
se daran, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit, die trotz Pandemie weiterhin ausgeübt werden kann,
auch weiterhin ausgeübt wird. Dem wurde durch die Abschaffung der Beschränkung mit dem Sozial-
schutz-Paket II Rechnung getragen.9

Mit dem rückwirkend ab dem 1.4.2020 auf Initiative des Bundestagsausschusses für Arbeit und Sozia-
les10 eingefügten S. 2 wird die Regelung des S. 1 ergänzt. Wenn es sich demnach bei der nach S. 1 auf-
genommenen Beschäftigung um eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV handelt,
wird das Entgelt aus dieser Beschäftigung dem Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet. Der Unterschied ge-
genüber S. 1 besteht darin, dass die Beschränkung der Anrechnungsfreiheit nach S. 1 Halbs. 2 auf die
Höhe des Soll-Entgelts aus der Beschäftigung, für die Kug gewährt wird, bei einem Hinzuverdienst
aus geringfügiger Beschäftigung entfällt. Die geringfügige Beschäftigung bleibt demnach vollständig
anrechnungsfrei.
Mit der Regelung wird einerseits bezweckt, dass die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ihre bei Gewährung von Kug verbleibenden Einkommensverluste kompensieren
können, andererseits sollen pandemiebedingte Engpässe in den systemrelevanten Branchen und Beru-
fen durch den freiwilligen Einsatz von Kurzarbeit betroffener Personen ausgeglichen werden. Hier-
durch soll auch die Notwendigkeit reduziert werden, aufstockendes Arbeitslosengeld II beantragen zu
müssen.11

Die Regelung war ursprünglich befristet für den Zeitraum vom 1.4.2020 bis zum 31.10.2020, mit
dem Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II)
vom 20.5.202012 wurde die Frist bis zum 31.12.2020 verlängert. Die ursprüngliche Gesetzesbegrün-
dung sprach von einer Begrenzung auf die „Zeit der Krise“.13 Die Regelung enthält keinen Automatis-
mus für den Fall, dass sich die Situation vor dem 31.12.2020 wesentlich verändert oder über den
31.12.2020 hinaus unverändert bleibt. Bei Änderungsbedarf müsste der Gesetzgeber – wie mit dem
Sozialschutz-Paket II geschehen – tätig werden.

Versicherungsfreiheit (Satz 3)
Mit Satz 3 (bis zum 31.3.2020: S. 2) wird für die ergänzende Beschäftigung im Sinne des Satzes 1 Ver-
sicherungsfreiheit im Recht der Arbeitsförderung angeordnet. Diese Regelung berücksichtigt, dass Be-
schäftigte in Kurzarbeit bereits uneingeschränkt in die Arbeitslosenversicherung einbezogen sind (§ 24
Absatz 3 SGB III).14 Sicher nicht unerwünschter Nebeneffekt ist eine Verbilligung der auf diese Weise
eingesetzten Arbeitskraft. Aus der Bezugnahme auf Satz 1 ergibt sich die Befristung der Regelung auf
den Zeitraum vom 1.4.2020 bis zum 31.12.2020.

Befristete Erhöhung des Kug (Abs. 3)
Mit dem Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket
II) vom 20.5.202015 wurde mit Wirkung zum 29.5.2020 in Abs. 2 unter Abweichung von § 105 eine
bis zum 31.12.2020 befristete Erhöhung des Kug geregelt. Nach Abs. 2 Nr. 1 beträgt das Kug für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Alg die Voraussetzungen für den erhöhten Leistungssatz
(§ 149 Nr. 1) erfüllen würden, ab dem 4. Bezugsmonat 77 vH und ab dem 7. Bezugsmonat 87 vH, für
die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Abs. 2 Nr. 2 ab dem 4. Bezugsmonat 70 vH

II.

III.

8 BT-Drs. 19/18107, 26.
9 Vgl. auch die Gesetzesbegründung: BT-Drs.19/18966, S. 29.

10 Vgl. BT-Drs. 19/18753, S 27.
11 BT-Drs. 19/18107, 26.
12 BGBl. I 1055.
13 BT-Drs. 19/18107, 26.
14 BT-Drs. 19/18107, 26.
15 BGBl. I 1055.
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und ab dem 7. Bezugsmonat 80 vH der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum, wenn die Diffe-
renz zwischen Soll- und Ist-Entgelt im jeweiligen Bezugsmonat mindestens vH beträgt. Gemäß Abs. 2
S. 2 sind für die Berechnung der Bezugsmonate sind Monate mit Kurzarbeit ab März 2020 zu berück-
sichtigen. Mit dieser Regelung soll der in Folge der krisenbedingten Kurzarbeit entstandenen Kauf-
kraftverlust abgemildert und der Bezug von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(SGB II) vermieden werden.16 Für den Beginn der Berechnung der Bezugsmonate ab März 2020 wurde
auf einen Zeitpunkt abgestellt, bei dem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den deut-
schen Arbeitsmarkt bereits spürbar waren.17

Vorübergehende Sonderregelung zum Arbeitslosengeld
Für Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld sich in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis zum
31. Dezember 2020 auf einen Tag gemindert hat, verlängert sich die Anspruchsdauer einmalig um drei
Monate.

Entstehung und Normzweck der Regelung
Der Gesetzgeber hat als (weitere) Reaktion auf die COVID-19 Pandemie mit dem Gesetz zu sozialen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) vom 20. Mai 20201 durch
Art. 1 Nr. 3 die Regelung des § 421 d angefügt, der nach Artikel 20 des Gesetzes am Tag nach der
Verkündung, am 29.5.2020 in Kraft trat.
Er hat ausweislich der Begründung des Gesetzes – mit Blick auf die Ausweitung des Kurzarbeitergel-
des – unter anderem Folgendes ausgeführt:
„Die außergewöhnliche Krisensituation schränkt aber auch für Arbeitslose in gravierender Weise die
Möglichkeiten und Chancen ein, eine neue Beschäftigung aufzunehmen. Die unmittelbaren und mit-
telbaren Folgen der Eindämmungsmaßnahmen beeinträchtigen das Angebot an freien Arbeitsplätzen
in vielen Branchen in außergewöhnlicher Weise. Dies trifft insbesondere Arbeitslose, deren Anspruch
auf Arbeitslosengeld sich in den kommenden Monaten der Krise auf dem Arbeitsmarkt erschöpft.
Auch für diesen Personenkreis, der vielfach lange Jahre Beiträge zur Arbeitsförderung gezahlt hat,
muss die Arbeitslosenversicherung in dieser Ausnahmesituation eine erhöhte Verantwortung überneh-
men und einen zusätzlichen Beitrag zur soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit leisten.2“

Weiter wird zur Begründung ausgeführt:3

„Mit der Regelung soll der Versicherungsschutz für Personen verbessert werden, die in der Krisensi-
tuation am Arbeitsmarkt infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie aus
dem Schutz der Arbeitslosenversicherung fallen würden. In dieser Phase, in der die Möglichkeiten und
Chancen, eine neue Beschäftigung zu finden und aufzunehmen, in gravierender Weise eingeschränkt
sind, sollen die Betroffenen nicht unmittelbar auf das Leistungssystem der Grundsicherung für Arbeit-
suchende verwiesen werden. Die Regelung verfolgt insoweit das Ziel, die soziale Absicherung im Ver-
sicherungssystem zumindest für eine absehbar besonders betroffene Gruppe von Arbeitslosengeldbe-
ziehenden für eine bestimmte Zeit aufrecht zu erhalten. Mit Blick darauf, dass die Arbeitsförderung
inklusive der Arbeitslosenversicherung bereits in unterschiedlichen Bereichen erhebliche Beiträge zur
Bewältigung der Krisensituation leistet und diese Leistungsverpflichtungen derzeit insgesamt schwer
abzuschätzen sind, soll die einmalige Verlängerung der Anspruchsdauer auf drei Monate begrenzt wer-
den, um die Funktionsfähigkeit des Leistungssystems der Arbeitslosenversicherung nicht zu gefährden.
Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Beitragsmittel ist die Regelung auf Sachverhalte be-
schränkt, in denen sich der Anspruch in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis 31. Dezember 2020 tatsächlich
erschöpft. Die Verlängerung der Anspruchsdauer um pauschal drei Monate soll erst dann erfolgen,
wenn sich die Dauer eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld tatsächlich bis auf einen Tag gemindert

§ 421 d

I.

16 Vgl. BT-Drs. 19/18966, S. 29.
17 BT-Drs. 19/18966, S. 29.
1 BGBl. I 1055
2 BT-Drs. 19/19866, S. 2
3 BT-Drs. 19/19866 – Besonderer Teil zu Art. 1 Nr. 3, S. 29 f.
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Europäisches Sozialrecht

Verordnung (EG) Nr. 883/2004
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der

Systeme der sozialen Sicherheit
(ABl. L 166 S. 1, ber. ABl. L 2004 S. 1 und ABl. 2007 L 204 S. 30)

Zuletzt geändert durch VO (EU) 2019/1149 vom 20. Juni 2019, ABl. L 186 S. 21

Titel III KAPITEL 6 Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Vorbemerkung
Literatur:
Kommentierungen zu Art. 61 ff. VO (EG) 883/2004: Dern in: Schreiber/Wunder/Dern, VO (EG) Nr. 883/2004,
1. Aufl. 2012; Fuchs in: Fuchs (Hrsg.): Europäisches Sozialrecht, 7. Aufl. 2018; ders. in: Fuchs/Cornelissen, EU So-
cial Security Law, 1. Aufl. 2015; ders. in: Gagel, SGB II / SGB III, 74. Lieferung Juni 2019; Greiser in: Eicher/Schle-
gel, Kommentar zum SGB III, Stand: 141. Erg. September 2019; Kador in: jurisPK-SGB I, 2. Aufl. 2011 (nur noch
online verfügbar); Otting in: Hauck/Noftz, EU-Sozialrecht, Kommentar, Stand: 6. Lieferung Juli 2015; Utz in:
Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, Beck'scher Online-Kommentar Sozialrecht, 53. Edition Juni 2019; Weber in:
Schlachter/Heinig, Enzyklopädie des Europarechts, Band 7: Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, 1. Aufl. 2015.

Weitere Literatur: Atanassov, Die Mitnahme von Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach § 3 Abs. 2 SGB III
in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ZESAR 2019, 461; Bieback, Sozialrechtliche Förderung grenzüber-
schreitender Aktivitäten und Europarecht, NZS 2017, 801; Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union,
7. Aufl. 2018, S. 157 ff.; Fuchs, Die Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit de lege lata und de lege fe-
renda, ZESAR 2013, 343; Fuchs, Freizügigkeit in der Europäischen Union! – auch bei Arbeitslosigkeit?, in Bie-
back/Fuchsloch/Kohte (Hg.), Arbeitsmarktpolitik und Sozialrecht, 2011, 183–196; Geiger, Arbeitslosengeld für
Grenzgänger und Grenzwohner, info also 2013, 147; Geiger, Was ändert sich für Arbeitslose aufgrund der Neure-
gelung zur EU-Koordinierung?, info also 2010, 147–151; Giesen, Arbeitsmarktpolitische Aktivierungsmaßnahmen
und EU-Sozialrechtskoordinierung, ZESAR 2015, 193; Greiser/Kador, Ansprüche eines „krisengeschädigten“, ar-
beitslosen Wanderarbeitnehmers. Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach Art. 61 bis 65 EGVO 883/04, ZFSH/SGB
2011, 507–515; Karl, Neuerungen in der Koordinierung des europäischen Arbeitslosenversicherungsrechts, in:
Marhold (Hg), Das neue Sozialrecht der EU (2005), 39–54 (Schriftenreihe zur Arbeits- und Sozialrechtskartei,
Band 14); Pennings, European Social Security Law, 6th edition 2015, S. 266 ff.; ders., Koordinierung der Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit nach der Verordnung 883/2004; in: Eichenhofer (Hg.), 50 Jahre nach ihrem Beginn – Neue
Regeln für die Koordinierung sozialer Sicherheit, 2009, 265–290 (Beiträge zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht,
Band 38); Samartzis, Aufrechterhaltung eines nationalen Arbeitslosengeld-Anspruchs bei Arbeitssuche im EU-Aus-
land gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009, ZFSH 2012, 322–327; Schulte, Politik der
Aktivierung, Recht auf Teilhabe und das „EU-Recht auf Jobsuche im Ausland“ – Herausforderung für das Euro-
päische Koordinierungsrecht (Teil I), ZESAR 2014, 58; ders., Politik der Aktivierung, Recht auf Teilhabe und das
„EU-Recht auf Jobsuche im Ausland“ – Herausforderung für das Europäische Koordinierungsrecht (Teil II),
ZESAR 2014, 112; Vießmann, Europarechtliche Sachverhaltsgleichstellung beim Arbeitslosengeld, ZESAR 2018,
449; ders., Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten gemäß Verordnung (EG) Nr 883/2004 im Fall der Vollarbeitslosig-
keit de lege lata – neuere Entwicklungen (Teil I), ZESAR 2015, 149; ders., Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten
gemäß Verordnung (EG) Nr 883/2004 im Fall der Vollarbeitslosigkeit de lege lata – neuere Entwicklungen (Teil II),
ZESAR 2015, 119; Waltermann/Kämpfer, Europäisches Arbeitsförderungsrecht und Arbeitnehmerfreizügigkeit,
DB 2006, 893–897; Wendtlandt, Die neue Durchführungsverordnung zum koordinierenden europäischen Sozial-
recht – Auswirkungen auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit, ZESAR 2009/2010, 355–361.

Materialien: Bundesagentur für Arbeit, Geschäftsanweisungen Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung
Rechtskreis SGB III, Stand: 06/2019.

Grundlagen der Koordinierung der Systeme sozialer Sicherheit
1. Primärrechtliche Verortung. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist in Art. 45 AEUV gewährleistet.
Die Grundfreiheit umfasst die „Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unter-
schiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten“ und gibt diesen das Recht, sich zur
Arbeitsuche in das Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten zu begeben, dort einer Beschäftigung nach-
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zugehen und nach deren Beendigung dort zu verbleiben. Dieses Recht liefe leer, würde seine Wahrneh-
mung mit dem Verlust sozialer Rechte einhergehen. Daher ordnet Art. 48 AEUV die Koordinierung
der Systeme sozialer Sicherheit an. Deren Funktion besteht im Wesentlichen darin, durch die Zusam-
menrechnung aller für die Entstehung und Berechnung von Leistungsansprüchen maßgeblichen Zeiten
(lit. a) und den Export der Leistungen in andere Mitgliedstaaten (lit. b) die Aufrechterhaltung wohler-
worbener Ansprüche auf Sozialleistungen zu ermöglichen. Dabei gilt das Günstigkeitsprinzip, dh
günstigere nationale Regelungen genießen Anwendungsvorrang gegenüber der Verordnung.1 Das eu-
ropäische koordinierende Sozialrecht war Gegenstand der ersten Rechtsakte der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. Vormals in den VO (EWG) Nr. 3/58 und 4/58 bzw. VO (EG) 1408/71 und VO
(EG) 574/72 geregelt, ist sie seither stetig fortentwickelt worden und hat nunmehr Eingang in die VO
(EG) 883/2004 sowie die DurchführungsVO (EG) 987/2009 gefunden.
Die Koordinierung lässt die Rechtssetzungsbefugnis der Mitgliedstaaten im Sozialrecht weitgehend
unberührt. Sie bewirkt keine Harmonisierung, sondern verknüpft lediglich die bestehenden Sozial-
rechtsordnungen in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Jeder Mitgliedstaat entscheidet selbst, wer
zum Kreis der Versicherten gehört, welche Leistungen zu welchen Bedingungen erbracht werden und
wie diese finanziert werden. Die Mitgliedstaaten sind jedoch gehalten, bei der Ausgestaltung ihres na-
tionalen Sozialrechts die Vorgaben des Unionsrechts zu beachten. Die Berechnung der Leistungen bei
Arbeitslosigkeit ist daher beispielsweise im Lichte des Art. 4 I RL 79/7/EWG2 so auszugestalten, dass
Teilzeitbeschäftigte dadurch nicht benachteiligt werden.3

Die fehlende Kompetenz zur Harmonisierung des nationalen Sozialrechts hindert die Union freilich
nicht daran, die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu ergänzen. In Art. 153 AEUV
ist dies ausdrücklich vorgesehen; die Union macht davon in unterschiedlicher Weise Gebrauch.
2020 waren nahezu alle Mitgliedstaaten von der pandemischen Ausbreitung des Corona-Virus betrof-
fen. Quarantänemaßnahmen, Kontaktverbote und Ausgangssperren führten dazu, dass viele Unter-
nehmen die Produktion von Waren und das Angebot von Dienstleistungen kaum mehr fortsetzen
konnten. Da nicht alle Mitgliedstaaten ein Instrument zur Arbeitsplatzsicherung vorgesehen haben –
in der Bundesrepublik kommt insofern Kurzarbeit mit seiner sozialrechtlichen Flankierung durch das
Kurzarbeitergeld (vgl. §§ 95 ff. SGB III) zum Tragen – hat die Europäische Kommission im April 2020
mit SURE („Support mitigating Unemployment Risks in Emergency“) ein befristetes Instrument vor-
geschlagen, mit denen die Mitgliedstaaten bei der Finanzierung von Maßnahmen zur Beschäftigungs-
sicherung unterstützt werden.4 Ihnen sollen bis zu 100 Mrd. Euro als Darlehen zur Verfügung gestellt
werden. Damit werden zugleich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Beschäftigten und
Selbstständigen abgemildert, da Entlassungen vermieden und das Haushaltseinkommen zumindest
teilweise gesichert wird. Die Darlehen werden auf Antrag der Mitgliedstaaten gewährt; die Kommissi-
on prüft, ob und in welchem Umfang sich deren öffentliche Ausgaben infolge der Einführung oder
Ausweitung von Kurzarbeit oder ähnlichen Modellen erhöht haben. Der Betrag des Darlehens, seine
Laufzeit und die Modalitäten der Rückzahlung schlägt die Kommission für jeden einzelnen Mitglied-
staat dem Rat vor, der eine endgültige Entscheidung trifft. Die Finanzierung von SURE soll durch ein
System freiwilliger Garantien der Mitgliedstaaten gesichert werden. Die Mitgliedstaaten haben dem
Vorschlag am 19. Mai 2020 zugestimmt.
Es handelt sich dabei um eine spezifische, auf die Corona-Pandemie zugeschnittene Maßnahme der
Kommission. Die allgemeine Diskussion um eine europäische Arbeitslosenrückversicherung bleibt da-
von unberührt.

2. Verhältnis zum Freizügigkeitsrecht. Sozialrechtliche Ansprüche aus dem Koordinierungsrecht ste-
hen teilweise in Konkurrenz zur Verordnung (EU) 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der Union. Nach Art. 5 VO (EU) 492/2011 erhält ein Staatsangehöriger eines Mitglied-
staats, der im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eine Beschäftigung sucht, dort die gleiche

1 EuGH – Rs 24/75, Slg 1975, 1149 – Petroni.
2 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19.12.1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-

lung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, ABl. L 6 vom 10.01.1979, S. 24.
3 EuGH 9.11.2017 – Rs C-98/15, ECLI:EU:C:2017:833 – Espadas Recio.
4 Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate

unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak, COM(2020) 139 final.
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Hilfe durch Arbeitsämter wie die arbeitsuchenden eigenen Staatsangehörigen. Art. 7 VO (EU)
492/2011 ordnet überdies die Gleichstellung mit Inländern hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und
im Falle der Arbeitslosigkeit im Hinblick auf berufliche Wiedereingliederung oder Wiedereinstellung
an. Angehörige anderer Mitgliedstaaten genießen folglich die gleichen sozialen und steuerlichen Ver-
günstigungen wie inländische Arbeitnehmer (Art. 7 Abs. 2).
Die Freizügigkeitsverordnung begründet jedoch keine über das koordinierende Sozialrecht hinausge-
henden Ansprüche auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit. Die Regelungen der VO (EG) 883/2004 sind
insofern abschließend.5 Die Anordnung der Inländergleichbehandlung in Art. 7 VO (EU) 492/2011 ist
daher vor allem für den ungehinderten Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Mitglied-
staaten und für den Zugang zu Leistungen der Arbeitsförderung von Bedeutung.6

Ergänzend ordnet Art. 28 VO (EU) 2016/589 an, dass der zuständige Träger Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung nicht allein aus dem Grund verwehren darf, dass ein Arbeitnehmer diese nutzen
möchte, um eine Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat zu finden. Die Regelung ist auf Leis-
tungen zur Förderung der Stellensuche beschränkt, gilt also nicht für sonstige Leistungen der Arbeits-
förderung.7

Das Verhältnis der VO (EG) 883/2004 zur RL 2004/38/EG, welche die Unionsbürgerfreizügigkeit
präzisiert, ist umstritten. Nach Art. 6 Abs. 1 iVm 14 Abs. 1 RL 2004/38/EG steht Unionsbürgern wäh-
rend der ersten drei Monate ein voraussetzungsloses Recht auf Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten
zu, solange sie dort nicht unangemessen Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus
steht das Aufenthaltsrecht unter dem Vorbehalt, dass die betreffende Person im Aufenthaltsstaat als
Arbeitnehmer oder Selbstständiger erwerbstätig ist oder aber über hinreichende Mittel zur Sicherung
der eigenen Existenz und ausreichenden Krankenversicherungsschutz verfügt, Art. 7 RL 2004/38/EG.
Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG ermächtigt die Mitgliedstaaten überdies, Angehörige anderer Mitglied-
staaten während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts sowie, sofern sie sich allein zum Zweck der
Beschäftigungssuche dort aufhalten, auch darüber hinaus von den Leistungen der Sozialhilfe auszu-
schließen. Während die Unionsbürgerrichtlinie den Zuzug von bedürftigen Nichterwerbstätigen inner-
halb der EU und ihren Zugang zu existenzsichernden Leistungen zu begrenzen sucht, gewährleistet
Art. 4 VO (EG) 883/2004 das Recht auf Inländergleichbehandlung.
Von Bedeutung ist die Auseinandersetzung insbesondere für die besonderen beitragsunabhängigen
Geldleistungen iSv Art. 70, die einen Bezug zum Risiko der Arbeitslosigkeit aufweisen. Nach Auffas-
sung der Europäischen Kommission bewirkt das koordinierende Sozialrecht in jedem Fall eine umfas-
sende soziale Sicherung (einschließlich des Krankenversicherungsschutzes) aller Unionsbürger, die von
ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen.8 Der EuGH hat jedoch entschieden, dass der Anspruch
auf Inländergleichbehandlung nach der Koordinierungsverordnung an die Rechtmäßigkeit des Aufent-
halts iSd Unionsbürgerrichtlinie gekoppelt ist, freilich ohne dies systematisch zu begründen.9 Für die
Versicherungsleistungen im Falle der Arbeitslosigkeit ist diese Rechtsprechung jedoch ohne Auswir-
kungen.

3. Persönlicher Anwendungsbereich. Der persönliche Anwendungsbereich der Sozialrechtskoordinie-
rung wurde bereits innerhalb der VO (EWG) 1408/71 stetig erweitert. Diese galt anfangs nur für
„Wanderarbeitnehmer“ und bestimmte gleichgestellte Personen, später dann auch für Selbstständige10,
Beamte11 und Studierende12 sowie Drittstaatsangehörige.13 Art. 2 Abs. 1 bezieht nunmehr alle wirt-
schaftlich nichtaktiven Personen in den Anwendungsbereich der Verordnung ein. Das europäische ko-
ordinierende Sozialrecht ist also nicht länger auf die Erleichterung der Arbeitskräftemobilität be-

5 BSG 6.4.2006 – B 7a/7 AL 86/04 R, Rn. 30 zur VorgängerVO (EG) 1612/68.
6 Schulte ZESAR 2014, 58 (67); Giesen ZESAR 2015, 193 (195); Atanassov ZESAR 2019, 461 (465).
7 Dazu Bieback NZS 2017, 801 (806).
8 ABl. 2010 C. 419/10.
9 EuGH 19.9.2013 – Rs C-140/12, NZS 2014, 20 – Brey; EuGH 19.9.2013 – Rs C-333/13, NZS 2015, 20 – Dano;

EuGH 15.9.2015 – Rs C-67/14, NZS 2015, 784 – Alimanovic; EuGH 25.2.2016 – Rs C-299/14, NVwZ 2016, 450 –
Garcia-Nieto; dazu Devetzí/Schreiber ZESAR 2016, 15; Farahat DÖV 2016, 45; Janda InfAuslR 2015, 108; Kingreen
NVwZ 2015, 1503; Körtek SozSich 2015, 370; Thym NJW 2015, 130; Wallrabenstein JZ 2016, 109.

10 VO (EWG) 1390/81.
11 VO (EG) 1608/98.
12 VO (EG) 307/1999.
13 VO (EG) 859/2003.
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schränkt, sondern dient der Mobilität aller Bürger unabhängig von ihrem Erwerbsstatus. Es gilt für
alle Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU, des EWR und der Schweiz sowie für Drittstaatsan-
gehörige, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten einschließlich Flüchtlinge und Staaten-
lose.
Im I. Titel werden Grundbegriffe definiert, die für die Auslegung der gesamten Verordnung von Be-
deutung sind. Für die Begriffe der Beschäftigung und der selbstständigen Erwerbstätigkeit verweist
Art. 1 lit. a), lit. b) auf das nationale Recht des Staates, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Anders als
beispielsweise im Rahmen von Art. 45 AEUV14 wird im Rahmen der Koordinierungsverordnung also
keine einheitliche europäische Terminologie zugrunde gelegt. Dies erklärt sich daraus, dass die Ver-
ordnung keine Rechtsvereinheitlichung bewirkt, sondern sich ihre Regelungen zur Bestimmung des
zuständigen Rechts im Ergebnis als Rechtsgrundverweisung auf das nationale Recht des zuständigen
Staates erweisen. Das koordinierende Sozialrecht eröffnet also nicht allen Arbeitnehmern und Selbst-
ständigen den Zugang zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit, sondern nur soweit dies im nationalen
Recht des betreffenden Staates vorgesehen ist.
Insbesondere im Hinblick auf die Versicherungssysteme für Selbstständige gibt es große Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten. Derzeit verfügen sieben Mitgliedstaaten (Luxemburg, Schweden,
Tschechien, Finnland, Polen, Ungarn und Slowenien) über ein verpflichtendes und sechs Mitgliedstaa-
ten (Dänemark, Rumänien, Malta, Slowakei, Österreich und Bulgarien) über ein freiwilliges Versiche-
rungssystem für Selbstständige. In einigen Staaten wird die Höhe des Anspruchs pauschaliert, in ande-
ren wird sie je nach Dauer der Versicherung und der Höhe der Beiträge ermittelt oder auf der Grund-
lage des letzten Einkommens berechnet.15 In allen anderen Mitgliedstaaten sind Selbstständige nicht
vom Schutz der Arbeitslosenversicherung erfasst.
In Deutschland ist in § 28 a SGB III die Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag
vorgesehen. Die Antragstellung ist jedoch nicht generell allen Selbstständigen eröffnet, sondern auf
Personen mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden beschränkt, sofern sie die zusätzli-
chen Voraussetzungen nach § 28 a Abs. 2 SGB III erfüllen.

4. Sachlicher Anwendungsbereich. Der Begriff Leistungen bei Arbeitslosigkeit wird in der VO nicht
definiert. Nach der Rechtsprechung sind sie dadurch gekennzeichnet, dass sie den aufgrund von Ar-
beitslosigkeit verlorenen Arbeitslohn ersetzen sollen, um für den Unterhalt der versicherten Person zu
sorgen.16 Umfasst sind alle Arten von Lohnersatzleistungen, und zwar unabhängig von den konkreten
Anspruchsvoraussetzungen nach nationalem Recht. Der sachliche Anwendungsbereich der Verord-
nung ist folglich nach europarechtlichen Kriterien zu bestimmen. Maßgeblich ist, dass die Leistungen
bedürftigkeitsunabhängig gewährt werden und an das soziale Risiko der Arbeitslosigkeit anknüpfen.17

In Deutschland gilt die Verordnung für das Arbeitslosengeld (§ 137 SGB III), das Teilarbeitslosengeld
(§ 162 SGB III), das Kurzarbeitergeld (§ 95 SGB III) und das Saison-Kurzarbeitergeld (§ 101
SGB III).18 Darüber hinaus erstreckt sich der sachliche Anwendungsbereich auf Leistungen, die den
Unterhalt der Versicherten während einer beruflichen Weiterbildung oder Wiedereingliederung sichern
sollen. Dies betrifft das Arbeitslosengeld wegen beruflicher Weiterbildung nach § 144 SGB III19 sowie
Leistungen zur Förderung der beruflichen Fortbildung, mit denen die drohende Arbeitslosigkeit abge-
wendet werden soll.20 Dies gilt ausweislich der Rechtsprechung des EuGH21 aber nur, wenn mit der
aktivierenden Leistung zugleich Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts des Versicherten
gewährt werden.
Von den Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht umfasst sind dagegen Leistungen, die nicht unmittelbar
das Risiko der Arbeitslosigkeit bewältigen, ihre Folgen abmindern oder Arbeitslosigkeit vorbeugen

14 EuGH 3.7.1986 – Rs C-66/85, nv – Lawrie-Blum.
15 Im Einzelnen www.missoc.org.
16 EuGH 8.7.1992 – Rs C-102/91, Slg 1992, I-4341, Rn. 44 – Knoch; 27.11.1997 – Rs C-57/96, Slg 1997, I-6708,

Rn. 27 – Meints; 17.3.2005 – Rs C-228/03, Slg 2008, I-6989 – Petersen.
17 Schulte ZESAR 2014, 58 (64).
18 BSG 7.5.2019 – B 11 AL 11/18 R.
19 EuGH 12.6.1986 – Rs 1/85, Slg 1986, 1837 – Miethe.
20 EuGH 4.6.1987 – Rs 375/85, Slg 1987, 2387, 2406 – Campana.
21 EuGH 8.7.1992 – Rs C-102/91, Slg 1992, I-4341, Rn. 44 – Knoch; 27.11.1997 – Rs C-57/96, Slg 1997, I-6708,

Rn. 27 – Meints; 17.3.2005 – Rs C-228/03, Slg 2008, I-6989 – Petersen.
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sollen. Dies betrifft sämtliche Leistungen zur lediglich allgemeinen Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit, etwa Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförde-
rung.22 Ebenfalls nicht erfasst sind die Insolvenzsicherung,23 bedürftigkeitsabhängige Leistungen iSv
Art. 70 – namentlich die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) – sowie Vorruhestandsleistun-
gen nach Art. 1 lit. x). Im Hinblick auf die Vorruhestandsleistungen ließe sich dies bereits damit be-
gründen, dass der Berechtigte in diesem Fall nicht mehr für den Arbeitsmarkt verfügbar ist. Nach Auf-
fassung des EuGH zählt diese Anforderung aber gerade nicht zu den zwingenden Tatbestandsmerkma-
len der Leistungen bei Arbeitslosigkeit.24 Die Abgrenzung richtet sich vielmehr danach, ob die Leis-
tung Teil eines Arbeitslosenversicherungssystems ist und ob der Empfänger der Arbeitsverwaltung un-
terliegt.25 Dabei ist auch auf den Zweck der Leistung abzustellen. Anders als Altersrenten (Art. 50 ff.),
die ebenfalls den Lebensunterhalt älterer Menschen sichern sollen, verfolgen Vorruhestandsleistungen
zusätzlich ein beschäftigungspolitisches Ziel: Sie dienen auch dazu, Arbeitsplätze für jüngere Arbeits-
lose freizumachen, wenn diese durch Personen nahe dem Rentenalter besetzt sind. Zugleich verhin-
dern sie, dass ältere Arbeitnehmer in das System der Arbeitslosenversicherung fallen.26 Sie werden da-
her regelmäßig im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Krisen, Restrukturierung, Entlassung und Ra-
tionalisierung erbracht und enden typischerweise mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters.27

Leistungen bei Arbeitslosigkeit sind nicht nur solche, die bei Vollarbeitslosigkeit gewährt werden, son-
dern schließen ausweislich Art. 65 Abs. 1 auch Leistungen wegen „Kurzarbeit oder sonstigen vorüber-
gehenden Arbeitsausfalls“ ein. Nach Beschluss Nr. U3 Ziff. 1 der Verwaltungskommission für die Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 12.6.200928 kommt es für die Abgrenzung zwi-
schen beiden Risiken nicht auf die Dauer der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, sondern auf den
Fortbestand einer arbeitsrechtlichen Bindung an.
Vollarbeitslosigkeit liegt vor, wenn die Arbeitspflicht nicht nur vorübergehend suspendiert ist, der Ar-
beitnehmer also keinerlei Leistungspflichten mehr unterliegt. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers ist
in diesen Fällen erloschen, sodass er den Arbeitnehmer nicht einseitig zur Wiederaufnahme seiner Tä-
tigkeit verpflichten kann, vgl. Beschluss Nr. U3 Ziff. 3. Auch die Teilarbeitslosigkeit iSv § 162 SGB III
ist als Vollarbeitslosigkeit zu qualifizieren, da diese mit der vollständigen Beendigung einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung verbunden ist und die Arbeitspflicht gerade nicht lediglich vorüberge-
hend suspendiert ist.29

Kurzarbeit ist nach Beschluss Nr. U3 Ziff. 2 dadurch gekennzeichnet, dass ein Arbeitnehmer weiter
bei einem Unternehmen beschäftigt ist und lediglich vorübergehend nicht arbeitet, jedoch jederzeit an
seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Die arbeitsvertragliche Bindung muss also fortbestehen, unab-
hängig davon wie lange die Hauptleistungspflichten suspendiert sind. Der EuGH stellt in diesem Zu-
sammenhang klar, dass die Arbeitspflicht nicht vollständig ausgesetzt sein muss, sondern dass Kurzar-
beit auch bei Reduktion auf eine Teilzeitbeschäftigung vorliegen kann, wenn der Arbeitnehmer „An-
wärter auf eine Vollzeitbeschäftigung“ bleibt.30 Der notwendige Fortbestand des Arbeitsverhältnisses
bezieht sich auf das Ursprungsarbeitsverhältnis in seiner unveränderten Form. Eine mit einer Kündi-
gung verbundene Wiedereinstellungszusage reicht nicht, selbst wenn sie rechtsverbindlich ist.
Kurzarbeit – und nicht Vollarbeitslosigkeit – liegt nach Auffassung des EuGH auch dann vor, wenn
das Vollzeitbeschäftigungsverhältnis eines Arbeitnehmers endet und dieser eine Teilzeitbeschäftigung
bei einem anderen Arbeitgeber eingeht.31

22 Schulte ZESAR 2014, 58 (68); Schneider ZESAR 2014, 409 ff.; Giesen ZESAR 2015, 193 (197); Atanassov ZESAR
2019, 461 (464).

23 EuGH 15.12.1976 – Rs 39/76, Slg 1976, 1901 – Mouthaan.
24 EuGH 18.7.2006 – Rs C-406/04, Slg 2006, I-6947 – De Cuyper.
25 So bereits EuGH 5.7.1983 – Rs C-171/82, ECLI:EU:C:1983:189 – Valentini; Pennings (2009), S. 267; Gagel/Fuchs

SGB II/SGB III, EU-Koordinationsrecht Rn. 13 ff.; BeckOK/Utz VO (EG) 883/2004, Art. 61 Rn. 4.
26 EuGH 11.7.1996 – Rs C-25/95, ECLI:EU:C:1996:295 – Otte; EuGH 30.5.2018 – Rs C-517/16, ECLI:EU:C:2018:350

– Czerwiński.
27 Mair, ZESAR 2019, 77, 82.
28 ABl. 2010 C 106, 45.
29 BeckOK/Utz Art. 61 Rn. 3; aA Schulte ZESAR 2014, 58 (65).
30 EuGH 15.3.2001 – Rs C-444/98, Slg 2001, I-2229 – de Laat.
31 EuGH 5.2.2015 – C 655/13, NZS 2015, 261 – Mertens.
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Eine selbstständig erwerbstätige Person wird vollarbeitslos, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit aufgibt, Be-
schluss Nr. U3 Ziff. 4. Dies setzt voraus, dass sie alle auf Gewinnerzielung gerichteten Geschäftstätig-
keiten einstellt.

5. Bestimmung des anwendbaren Rechts. Die Kollisionsnormen in den Art. 11–16 enthalten Regelun-
gen zur Bestimmung des anwendbaren Rechts. Nach Art. 11 Abs. 1 sollen die von der Koordinierung
erfassten Personen nur den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegen, um Sicherungslücken
ebenso wie Doppelsicherungen zu vermeiden. In der Regel ist dies der Mitgliedstaat, in dem die Be-
schäftigung oder selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird (Art. 11 Abs. 3 lit. a). Es gilt also der Grund-
satz der Zuständigkeit des Beschäftigungslandes („lex loci laboris“). Der (vormalige) Staat der Be-
schäftigung behält ausweislich Art. 11 Abs. 2 S. 1 seine Zuständigkeit, wenn aufgrund oder infolge
dieser Beschäftigung Geldleistungen gewährt werden, was namentlich auf Entgeltersatzleistungen im
Falle der Arbeitslosigkeit zutrifft.32 Die frühere Erwerbstätigkeit entfaltet damit koordinierungsrecht-
liche Nachwirkungen.33 Die Anknüpfung an die letzte Beschäftigung folgt dem Eingliederungsprinzip,
dh die Zuordnung erfolgt zum Recht des Staates, für den die besten Chancen zur Eingliederung in den
Arbeitsmarkt angenommen werden.34

Der Ort der gewöhnlichen Beschäftigung ändert sich im Falle der auf maximal 24 Monate beschränk-
ten Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat (Art. 12) nicht. Der zuständige Staat hat – gegebenen-
falls modifiziert durch die Vorgaben der Koordinierungsverordnung – bei der Prüfung der Anspruchs-
voraussetzungen und der Berechnung der Leistungen sein eigenes Recht anzuwenden.
Personen, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten arbeiten (Mehrfachbeschäftigung,
Art. 13), unterliegen dem Recht des Wohnstaates, sofern sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Arbeits-
leistung erbringen. Ist dies nicht der Fall, wird ersatzweise auf den Sitz des Unternehmens bzw. Arbeit-
gebers abgestellt.
Das Recht des Wohnstaates gilt ferner für alle nicht erwerbstätigen Personen, Art. 11 Abs. 3 lit. e).
Dies hat freilich nicht zur Folge, dass alle Beschäftigungslosen automatisch dem Recht ihres Wohn-
staats unterliegen.35 Die Auffangregelung ist vielmehr eng auszulegen und kommt nur dann zu An-
wendung, wenn der Sachverhalt keiner anderen Zuständigkeitsnorm, insbesondere nicht Art. 11
Abs. 2, dh der fortdauernden Zuständigkeit des Beschäftigungsstaats, zugeordnet werden kann.36

Art. 11 Abs. 3 lit. e) bewirkt die Zuständigkeit des Wohnstaats danach nur für Personen, die – vor-
übergehend oder endgültig – jede Erwerbstätigkeit aufgegeben haben.37

Das Recht des Wohnstaates ist überdies auf Personen anwendbar, die im Wohnstaat nach Maßgabe
von Art. 65 Leistungen bei Arbeitslosigkeit beziehen, Art. 11 Abs. 3 lit. c).
In jeden Fall gilt das Alleinzuständigkeitsprinzip, dh für die Gewährung von Leistungen bei Arbeitslo-
sigkeit ist allein der Staat zuständig, nach dessen Rechtsvorschriften der Arbeitslose zuletzt gegen das
Risiko der Arbeitslosigkeit versichert war38 bzw. der durch die sonstigen koordinierungsrechtlichen
Vorgaben als zuständig bestimmt wird. In den anderen Mitgliedstaaten, in denen der Betroffene An-
wartschaften begründet hat, kann er keine Ansprüche geltend machen.
Diese Beschränkung der Leistungsansprüche auf nur einen zuständigen Staat gilt auch, wenn sich da-
durch der Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit mindert, weil in diesem strengere Anforderun-
gen gelten als in dem Staat, in dem die Anwartschaften erworben worden sind. Die Alleinzuständig-
keit ist mit dem Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbar.39 Hintergrund ist, dass durch das ko-
ordinierende Sozialrecht insgesamt eine Begünstigung Arbeitsloser bewirkt wird, indem ihre interna-
tionalen Versicherungsbiografien den nationalrechtlichen Leistungsansprüchen zugrunde gelegt wer-
den. Dass die Voraussetzungen dieser Begünstigung Regelungen unterworfen wird, die insbesondere

32 BeckOK/Leopold VO (EG) 883/2004, Art. 11, Rn. 45.
33 Vießmann ZESAR 2015 149 (151).
34 JurisPK-SGB I/Kador Art. 65 Rn. 13.
35 So missverständlich EuGH 11.11.2004 – Rs C-372/02, Slg 2004, I-10761 – Adanez-Vega.
36 BeckOK/Leopold Art. 11 Rn. 66.
37 Gagel/Fuchs Art. 61 Rn. 5; Schlachter/Heinig/Weber Rn. 31.
38 Hauck/Noftz/Otting Art. 61 Rn. 12.
39 EuGH 8.4.1992 – Rs C-62/91, Slg 1992, I-2737 – Gray; EuGH 16.5.1991 – Rs C-272/90, Slg 1991, I-2543, Rn. 14 –

van Noorden.

Vorbemerkung  Europäisches Sozialrecht

2170 Janda

18

19

20

21

22

23

https://www.nomos-shop.de/titel/sozialgesetzbuch-iii-id-87443/



sicherstellen, dass nur im zuständigen Staat tatsächlich Arbeitsuchende sie in Anspruch nehmen kön-
nen, begegnet daher keinen Bedenken.40

6. Äquivalenzregeln. Über die in Art. 48 AEUV angeordnete Zusammenrechnung versicherungsrecht-
lich relevanter Zeiten (Art. 6) und den Leistungsexport (Art. 7) hinaus ist das koordinierende Sozial-
recht durch sog Äquivalenzregeln (Art. 5) gekennzeichnet, die die Gleichstellung von Sachverhalten –
die Erzielung von Einkünften, der Eintritt bestimmter Ereignisse – bewirken, die sich in anderen Mit-
gliedstaaten ereignet haben, so als hätten sie sich im zuständigen Staat ereignet. Damit werden die
Wirkungen des nationalen Arbeitsförderungsrechts gesichert.41 Die Gleichstellung ausländischer Sach-
verhalte kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn ein rein nationales Merkmal vorliegt, dessen Fest-
legung nicht als diskriminierend i.S.v. Art. 4 einzustufen ist. Daher greifen die Äquivalenzregeln nicht
für auf das Inland bezogene Beschäftigungsförderungsmaßnahmen wegen inländischer Witterungsbe-
dingungen.42

Für die Leistungen bei Arbeitslosigkeit findet sich eine spezielle Regelung in Art. 61, wonach durch die
Anerkennung von in anderen Staaten zurückgelegten Zeiten im Recht des zuständigen Staats interna-
tionale Versicherungsverläufe gebildet werden. Art. 64 stellt die Verfügbarkeit eines Arbeitslosen für
die Arbeitsverwaltung eines anderen Mitgliedstaates der Verfügbarkeit im zuständigen Staat gleich
und ermöglicht damit einen zeitlich begrenzten Leistungsexport.

Besondere Vorschriften für die Zusammenrechnung von
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten und Zeiten einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvorschriften der Erwerb, die Auf-
rechterhaltung, das Wiederaufleben oder die Dauer des Leistungsanspruchs von der Zurücklegung von
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit abhängig
ist, berücksichtigt, soweit erforderlich, die Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zu-
rückgelegt wurden, als ob sie nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wä-
ren.

Ist jedoch nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften der Leistungsanspruch von der Zurücklegung
von Versicherungszeiten abhängig, so werden die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staats zurückgelegten Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht
berücksichtigt, es sei denn, sie hätten als Versicherungszeiten gegolten, wenn sie nach den anzuwen-
denden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wären.

(2) Außer in den Fällen des Artikels 65 Absatz 5 Buchstabe a) gilt Absatz 1 des vorliegenden Artikels
nur unter der Voraussetzung, dass die betreffende Person unmittelbar zuvor nach den Rechtsvorschrif-
ten, nach denen die Leistungen beantragt werden, folgende Zeiten zurückgelegt hat:

– Versicherungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Versicherungszeiten verlangen,
– Beschäftigungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Beschäftigungszeiten verlangen,

oder
– Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, sofern diese Rechtsvorschriften Zeiten einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit verlangen.

Artikel 54 Absatz 1 DVO

(1) 1Artikel 12 Absatz 1 der Durchführungsverordnung gilt entsprechend für Artikel 61 der Grund-
verordnung. 2Unbeschadet der daneben fortbestehenden Pflichten der beteiligten Träger kann die be-
troffene Person dem zuständigen Träger ein Dokument vorlegen, das von dem Träger des Mitglied-

Artikel 61

40 BeckOK/Utz Art. 61 Rn. 18.
41 Eichenhofer Rn. 246; grundlegend zur Sachverhaltsgleichstellung Eichenhofer ZESAR 2018, 3 ff.
42 BSG 7.5.2019 – B 11 AL 11/18 R zur Frage, ob Saison-Kurzarbeitergeld auch im Falle eines im Ausland eingetretenen

Arbeitsausfalls zu erbringen ist.
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